
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Bildung/Soziales/Sport 
Az.:  

Aurich, den 30.05.2024         

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

24/138 

 

Status: öffentlich 

Kündigung/Wegfall der Mobilitätshilfe (Taxischeine) für Menschen mit 
Behinderung 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Soziales 

12.06.2024 Empfehlung öffentlich  

      

 2 . Verwaltungsausschuss 17.06.2024 Empfehlung nicht öffentlich  

      

 3 . Rat der Stadt Aurich 20.06.2024 Beschluss öffentlich  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Rat der Stadt Aurich beschließt den Wegfall der Mobilitätshilfen für Menschen mit 
Behinderung zum 01.01.2025. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Seit 2011 gewährt die Stadt Aurich Fahrtkostenzuschüsse für Menschen mit Behinderung (s. 
DS 10/190 sowie 12/240). Hierfür wurden jährlich 55.000 € im Haushalt der Stadt Aurich zur 
Verfügung gestellt. 
 
Diese Taxischeine dienten als Ausgleich , da eine Nutzung des Anrufbusses nicht möglich war, 
da dieser damals Menschen mit Rollstühlen  bzw. Menschen mit Beeinträchtigungen nicht 
befördern konnte. Der barrierefreie Ein- und Ausstieg war unmöglich. 
 
Anspruchsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme der Taxischeine: 

- Hauptwohnsitz in Aurich 
- Schwerbehinderung mit anerkanntem Merkzeichen “aG” (außergewöhnliche 

Behinderung) oder “H” Hilflos 
- Keine Anrechnung von Einkünften oder vorhandenen eigenen Fahrzeugen 

 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind unverändert. 
 
Es besteht mittlerweile die Möglichkeit bei Bedarf auch einen Anrufbus für den Transport von 
z.B. Rollstuhlfahrern anzufordern. Die Fahrzeugflotte, die für die Einsatzfahrten des 
Anrufbusses eingesetzt wird, ist mittlerweile auf diese Einsätze eingestellt. Der Transport ist 
möglich und es muss nicht mehr auf ein Taxi zurückgegriffen werden. 
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Zusätzlich besteht beim Landkreis Aurich die Möglichkeit über die Eingliederungshilfe (Soziale 
Teilhabe gemäß SGB IX) ebenfalls Leistungen zur Mobilität (Taxischeine) zu beantragen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Einsparung der derzeit im Haushalt angesetzten Mittel in Höhe von 55.000 €. 
 
 
Qualitätsmerkmal Familiengerechte Kommune: 

 
Keine Auswirkungen. 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
Die Inanspruchnahme des Anrufbusses würde verstärkt und ein nicht notwendiger Einsatz von 
Taxis vermieden. Das würde Einsparungen beim Co2-Ausstoß bewirken. 
 
 
 
 
gez. Feddermann 
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